
 
        Michael Wurm  Martina Prinz   Birgit Feiner   Franz Bicek 

 

Amtsverschwiegenheit  
(Quelle: LDG § 33) 

Der Landeslehrer/ die Landeslehrerin ist über alle ihm/ihr ausschließlich 
aus seiner/ihrer amtlichen Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen, 

gegenüber allen, denen er/sie über solche Tatsachen nicht eine amtliche 

Mitteilung zu machen hat, zur Verschwiegenheit verpflichtet 
(Amtsverschwiegenheit). 

Die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit besteht auch nach Beendigung des 
Dienstverhältnisses. 

 
Hat der Landeslehrer/ die Landeslehrerin vor Gericht oder vor einer 

Verwaltungsbehörde auszusagen und lässt sich aus der Ladung erkennen, 
dass der Gegenstand der Aussage der Amtsverschwiegenheit unterliegen 

könnte, so hat er/sie dies der Dienstbehörde zu melden. Die 
Dienstbehörde hat zu entscheiden, ob der Landeslehrer/ die 

Landeslehrerin von der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit zu entbinden ist. 
Die Dienstbehörde kann die Entbindung unter der Voraussetzung 

aussprechen, dass die Öffentlichkeit von dem Teil der Aussage, der den 
Gegenstand der Entbindung bildet, ausgeschlossen wird. 

 

Lässt sich hingegen aus der Ladung nicht erkennen, dass der Gegenstand 
der Aussage der Amtsverschwiegenheit unterliegen könnte, und stellt sich 

dies erst bei der Aussage des Landeslehrers/ der Landeslehrerin heraus, so 
hat er/sie die Beantwortung weiterer Fragen zu verweigern. Hält die 

vernehmende Behörde die Aussage für erforderlich, so hat sie die 
Entbindung des Landeslehrers von der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit zu 

beantragen.  
 

Landeslehrer/ Landeslehrerinnen, die Privatschulen zur Dienstleistung 
zugewiesen sind, haben auch über Tatsachen, deren Geheimhaltung im 

Interesse der Privatschule geboten ist, Stillschweigen zu bewahren. 
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